


PLANAUSSCHNIT DER 7. Änderung 
DES BEBAUUNGSPLANES “WEISS“ 

BEBAUUNGSPLAN 7. Änderung 

BEBAUUNGSPLAN BESTAND Maßstab 1:1000 
des Flurstücks 856/4, Gemarkung Zeiling 
in der Fassung vom 16.01.2004 



I    ZEICHENERKLÄRUNG 

A) Planliche Festsetzungen
WA    Allgemeines Wohngebiet im Sinne von § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Füllschema der Nutzungsschablone: 

Baugebiet  Bauweise 

Grundflächenzahl Zahl der Geschosse 
(§ 19 BauNVO)

seitliche Wandhöhe 

GRZ    Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

 Firstrichtung 

    Maßzahl (z. B. 5,5m) 

   seitliche Wandhöhe des Wohnhauses als Mindest- und Höchstmaß 

O    offene Bauweise 

 E    nur Einzelhäuser zulässig 

II    2 Vollgeschoße als Höchstwert zulässig (§ 20 BauNVO) 
   Das Dachgeschoß darf nicht als Vollgeschoß ausgebildet werden. 

Umgrenzung von Änderungsflächen 

Baugrenze  

Umgrenzung von Flächen für Garagen / Stellplätze 

    öffentliche Straßenverkehrsfläche 

    Einfahrt 

zu pflanzende, heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher bzw. Hecken    
lt. Grünordnung Ziffer 7 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Hausbaum 

B) Für die planlichen Hinweise
     bestehendes Hauptgebäude 

     bestehendes Nebengebäude 

     bestehende Grundstücksgrenze 

    Flurstücks Nummer 

8 



C) Textliche Hinweise
C-1  Bodendenkmalpflegerische Belange:

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 
1-2 BayDSchG unterliegen.

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der 
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG 
zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege führt anschließend die Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten Bodendenk-
mäler sind fachlich qualifiziert aufzunehmen, zu dokumentieren und auszugraben. Der so entstan-
dene denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch die Beauftragung einer fachlich qualifizierten 
Grabungsfirma durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege übernommen. 

C-2 Telekommunikationslinien der Telekom

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die geplanten 
Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Es ist bei der Planung und Bauausführung darauf 
zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 – siehe hier u. a. 
Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

C-3 Telekommunikationslinien der LEONET Network GmbH

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der LEONET Network GmbH, die durch 
die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Es ist bei der Planung und 
Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt 
werden.  



II     Textliche Festsetzungen zur 7. Änderung 
Es gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Weiß“, die der Gemeinderat am 
17.02.2004 beschlossen hat, bis auf nachfolgende Änderungen: 

4.) Stellplätze, Garagen und Nebengebäude  

4.2 (Vorgaben zur Ausführung zusammengebauter Garagen) entfällt. 

5.) Gestalterische Festsetzungen 

5.8 b) Das Gebäude ist bis 25 cm über der jeweiligen Geländeoberkante wasserdicht auszubilden. 

5.10.3 Als Dacheindeckung werden naturrote, braune oder anthrazite kleinteilige Dachziegel 
festgesetzt.  

5.10.6  Quergiebel: 
Pro Gebäude ist ein Quergiebel ab einer Dachneigung von 32 Grad und einer Wandhöhe bis 
max. 6,30 m zulässig.  
Die Ansichtsfläche der Quergiebels darf eine Breite von 5,00 m nicht überschreiten. 
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